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Erhebungsdaten
Die katasterführende Stelle nimmt im Teilprozess „fachtechnische Qualifizierung“ unvollständige Erhebungsdaten (NAS-ERH) von Erhebungsstellen wie ÖbVI, kommunale Vermessungsämter, Bodenordnungsstellen, Finanzämter, Forstämter, Landwirtschaftskammern in einer aus der NAS abgeleiteten Struktur über den GB_Fortfuehrungsauftrag entgegen. 

Diese genügen den XML-Schema-Beschreibungen in XSD/AAA-Basisschema.xsd, XSD/AAA-Fachschema.xsd und XSD/ISO19100.xsd. Der Unterschied in den entsprechenden XML-Schema-Definitionen zur GeoInfoDok liegt hierbei darin, dass alle Eigenschaften optional sind. So müssen die zu übergebenen ALKIS-Objekte nicht alle benötigten Attribute oder Kardinalitäten enthalten. Zu beachten ist aber Folgendes: Die NAS-ERH kann unvollständige Objekte in XML- Struktur enthalten, aber eine Zuordnung der Linien- Geometrie zum zugehörigen ALKIS-Objekt ist erforderlich. Die fehlenden Angaben (und Objektbildungen aus den übergebenen Punkten) müssen im Rahmen der fachtechnischen Qualifizierung erfolgen.

In der NAS-ERH können z.B. die Ergebnisse einer Homogenisierung, also Punkt- und Graphikdaten übergeben werden.

Die Vermessungsstellen müssen mindestens - wie bereits heute – als Erhebungsdaten (NAS-ERH) digitale Informationen zu Vermessungspunkten über einen GB_Fortfuehrungsauftrag abgeben.

In ihrem Mindestumfang umfassen die Erhebungsdaten folgende Informationen:

	
	Bezeichnung
	Kennung
	Objekttyp
	K
	Bemerkung

	O 

A

Q

R

K
	Objektart

Attributart

Qualitätsangabe

Relation 

Kardinalität
	
	REO
	NREO
	ZUSO
	
	

	O
	Grenzpunkt
	11003
	
	
	P
	
	

	A
	Punktkennung
	PKN
	
	
	
	1
	neue oder geänderte Grenzpunkte haben eine Punktkennung. 

	A
	Abmarkung Marke
	ABM
	
	
	
	1
	

	O
	Besonderer Gebäudepunkt
	31005
	
	
	P
	
	

	A
	Punktkennung
	PKN
	
	
	
	1
	neue oder geänderte Besondere Gebäudepunkte haben eine Punktkennung. 


	O
	Besonderer Bauwerkspunkt
	51011
	
	
	P
	
	

	A
	Punktkennung
	PKN
	
	
	
	1
	neue oder geänderte Besondere Bauwerkspunkte haben eine Punktkennung.

	O
	Besonderer topographischer Punkt
	61009
	
	
	P
	
	in den Bestandsdaten für DLKM und NWABK nicht zugelassen

für kommunale Anforderungen

	A
	Punktkennung
	
	
	
	
	0..
	

	O
	Aufnahmepunkt
	13001
	
	
	P
	
	

	A
	Punktkennung
	
	
	
	
	1
	

	A
	Vermarkung Marke 
	
	
	
	
	1
	

	R
	hat Sicherungspunkt
	13001-13002
	
	
	
	0..n
	

	O
	Sicherungspunkt
	13002
	
	
	P
	
	

	A
	Punktkennung
	
	
	
	
	1
	

	A
	Vermarkung Marke 
	
	
	
	
	1
	

	R
	gehört zu Aufnahmepunkt
	(INV) 13001-13002
	
	
	
	0..n
	

	R
	bezieht sich auf sonstiger Vermessungspunkt
	(INV) 13003-13002
	
	
	
	0..n
	

	O
	PunktortAG
	14002
	P
	
	
	
	

	A
	Kartendarstellung
	
	
	
	
	1
	Information muss Vermessungsstelle (VS) gem. Nr. 7.22 FortfVErl. liefern.

	A
	Koordinatenstatus
	
	
	
	
	1
	VS muss Koordinatenstatus liefern (vorschlagen). KB entscheidet darüber.

	Q
	Qualitätsangaben –Herkunft 
	
	
	
	
	1
	

	Q
	Genauigkeitsstufe
	
	
	
	
	1
	

	O
	PunktortAU
	14003
	P
	
	
	
	

	A
	Kartendarstellung
	
	
	
	
	1
	s.o.

	A
	Koordinatenstatus
	
	
	
	
	1
	s.o.

	Q
	Qualitätsangaben –Herkunft 
	
	
	
	
	1
	s.o.

	Q
	Genauigkeitsstufe
	
	
	
	
	1
	s.o.

	O
	PunktortTA
	14004
	P
	
	
	
	

	A
	Kartendarstellung
	
	
	
	
	1
	s.o.

	A
	Koordinatenstatus
	
	
	
	
	1
	s.o.

	Q
	Qualitätsangaben –Herkunft 
	
	
	
	
	1
	s.o.

	Q
	Genauigkeitsstufe
	
	
	
	
	1
	s.o.


Die Objektart Punktort verweist auf der Geometrieebene jeweils auf ein Geometrieobjekt vom Typ GM_Point, das die Koordinaten trägt und gleichzeitig auf das Koordinatenreferenzsystem (CRS) verweist. 

Erläuterung 

Nur wenn die Objekte Grenzpunkte, Aufnahmepunkte und Sicherungspunkte auf Instanzenebene ein Punktkennzeichen haben, dürfen auch neue Punktorte angelegt werden. 

Grenzpunkten ohne Punktkennzeichen in ALKIS (bisherige digitalisierte 085 Grenzpunkte) sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu nummerieren.

Die Bildung eines "Besonderen Gebäude- und/oder Bauwerkspunktes" setzt immer voraus, dass der Punkt eindeutig bestimm- und identifizierbar ist.

Für Gebäude, deren Qualitätsangaben nicht mindestens das Attribut "Aus Katastervermessung ermittelt" aufweisen (nicht einmessungspflichtige Gebäude, topographisch eingemessene oder durch Digitalisierung erfasste Gebäude), werden keine "Besonderen Gebäudepunkte" gebildet.

Sind Gebäude mittels einer Katastervermessung erfasst worden, werden für alle Eck- (Knick-)punkte der Definitionsgeometrie "Besondere Gebäudepunkte" gebildet und nummeriert.

Die Regelungen zum Verzicht auf bzw. zur Bildung von  "Besondere/n Gebäudepunkte/n" gelten sinngemäß für "Besondere Bauwerkspunkte". Die Bildung von Punktorten kann hier jedoch auf ausgewählte Eckpunkte beschränkt werden. 

Besonderen Gebäude- oder Bauwerkspunkten wird immer ein Punktkennzeichen zugeordnet.

Besondere Topographische Punkte werden im Liegenschaftskataster für die Modellartenkennungen DLKM und NWABK nicht geführt. Sie können aber über die NAS-ERH übergeben und in der EQK zur Objektbildung verwendet werden.

Folgende Objektarten sind für neue Vermessungspunkte zu liefern:

Grenzpunkte:

· AX_Grenzpunkt:

· AX_PunktortAU (für indirekt abgemarkte Grenzpunkte)

· AX_PunktortTA (immer mit Kartendarstellung true), Voraussetzung: Der festgesetzte Grenzpunkt wird in der Liegenschaftskarte dargestellt. 

Ggf. Besondere Gebäudepunkte: 

· AX_BesondererGebaeudepunkt mit

· AX_PunktortAG (immer mit Kartendarstellung true)

Ggf. Besondere Bauwerkspunkte:

· AX_BesondererBauwerkspunkt mit

· AX_PunktortAG (immer mit Kartendarstellung true)

Aufnahme- und Sicherungspunkte:


-
AX_Aufnahmepunkkt bzw.


-
AX_Sicherungspunkt 



jeweils mit

· AX_PunktortAU

Ggf. Besondere topographische Punkte:

· AX_BesondererTopographischer Punkt mit

· AX_PunktortAU

Informationen zu Vermessungspunkten sind jeweils in einem GB_Fortfuehrungsauftrag für die Neupunkte und veränderten Punkte mit den Operationen insert, replace, delete und zusätzlich in einem AX_Benutzungsauftrag für die verwendeten Anschlusspunkte (mit Ausnahme der untergehenden Punkte entspricht dieses der heutigen Anforderung: In der VP-Liste werden diese Inhalte aufgelistet).

Vermessungspunkte erhalten die Operation delete, wenn diese im Zuge der Vermessung entfernt werden. Eine Historisierung der Vermessungspunkte durch Untergang der dazugehörigen Flächenobjekte (z.B. Untergang der Besonderen Gebäudepunkte mit dem Gebäudeabriss) erfolgt programmgesteuert bei der Fortführung von ALKIS.

In der Tabelle Erhebungsdaten wird bei Vermessungspunkten auf die Auflistung der Wertearten bei den Attributen und Qualitätsangaben verzichtet. Soweit einer Attributart oder Qualitätsangabe einer Objektart ein Wertebereich zugeordnet ist, ist die fachlich zutreffende Werteart zu erfassen. 

Eine automatische Generierung der den Fachobjekten zugehörigen Präsentationsobjekte ist in der fachtechnischen Qualifizierung möglich. Daher muss die Vermessungsstelle keine Präsentationsobjekte abgeben.

Besonderheiten:

In ALKIS sind Splines grundsätzlich nicht zugelassen. In der NAS-ERH können topographische Veränderungen durch Splines beschrieben sein. Ebenfalls müssen als Kreisbogen erfasste Grenzen und Nutzungsarten in der NAS-ERH übernommen werden, dabei ist sicher zu stellen, dass alle Flurstücks- und Nutzungsartenobjekte jeweils einen flächendeckenden planaren Graphen bilden. Toleranzwerte für evtl. Überschneidungen sind nicht zugelassen.

In ALKIS werden Erhebungsfunktionalitäten erwartet, die erfasste Splines in Polylinien umsetzen. Treten Überschneidungen an Kreisbögen auf, sind diese zu eliminieren. Hierzu können Kreisbögen ebenfalls in Polylinien überführt werden.
















